
VIZEKANZLER 
DR. REINHOLD MITTERLEHNER 
Bundesminister 

 
1011 Wien | Stubenring 1 | Tel.: +43 (0)1 711 00 - 5104 | Fax: +43 (0)1 711 00  - 15282 | DVR 0037257 
E-Mail: reinhold.mitterlehner@bmwfw.gv.at | www.bmwfw.gv.at  Seite 1 von 2 

- 

- 

 
 
 
 
Präsidentin des Nationalrates 
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 Wien, am 8. September 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0558-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6027/J betreffend 

"Rückerstattung der Festplattenabgabe", welche die Abgeordneten Mag. Roman 

Haider, Kolleginnen und Kollegen am 8. Juli 2015 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 9 der Anfrage: 

 

Wie der Herr Bundesminister für Finanzen bereits in der Beantwortung der parlamen-

tarischen Anfrage Nr. 5440/J ausgeführt hat, handelt es sich bei der sogenannten 

"Festplattenabgabe" um die Speichermedienvergütung, die durch das Bundesgesetz, 

mit dem das Urheberrechtsgesetz und das Verwertungsgesellschaftengesetz 2006 

geändert werden (Urheberrechts-Novelle 2015), an Stelle der Leerkassettenvergütung 

treten soll. Die Zuständigkeit dafür liegt im Bundesministerium für Justiz. Die 

Speichermedienvergütung stellt somit keinen Gegenstand der Voll-ziehung des 

Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft dar. 

 

Unbeschadet dessen kann Folgendes festgehalten werden: 

 

Um Belastungen für Unternehmerinnen und Unternehmer zu vermeiden, wurde in die 

entsprechenden Bestimmungen eine doppelte Deckelung aufgenommen: So soll die 

Höhe der Speichermedienvergütung 6% des typischen Preisniveaus für Speicher-

medien und der Gerätevergütung 11% des typischen Preises für Geräte nicht über-

schreiten; daneben ist der Gesamtbetrag von Speichermedienvergütung und Repro-

grafievergütung für die Jahre 2016 bis 2019 mit jeweils € 29 Mio. begrenzt. In den 

Erläuterungen wird klargestellt, dass bei der Festsetzung der Tarife eine übermäßige 
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rückwirkende Belastung der Unternehmerinnen und Unternehmer durch drohende 

Nachzahlungen vermieden werden soll.  

 

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Urheberrechts-Novelle 2015 die Transparenz-

bestimmungen für Verwertungsgesellschaften dahingehend erweitert, dass jährlich 

über das Ausmaß und die Verwendung der den sozialen und kulturellen Zwecken die-

nenden Einrichtungen zugeführten Einnahmen berichtet werden muss. 

 

Was die Rückerstattung betrifft, hat der letzte Erwerber in der Absatzkette glaubhaft 

zu machen, dass er die Speichermedien nicht für Vervielfältigungen zum eigenen oder 

privaten Gebrauch nutzt oder nutzen lässt. In den Erläuterungen zur Urheberrechts-

Novelle 2015 wurde ausführlich sowohl auf Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs 

als auch zu den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs Bezug genommen. Die in 

§ 42b Abs. 6 bis 9 Urheberrechtsgesetz normierten Tatbestände zur Refundierung be-

zahlter Vergütungen stellen daher kein totes Recht dar.  

 

Die Urheberrechts-Novelle 2015 wurde am 7. Juli 2015 im Nationalrat und am 23. Juli 

2015 im Bundesrat beschlossen. 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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